
 

ADFC Bremen – Satzung vom 1. Juli 2013 
        geändert von der LV am 17. Juni 2015 und ergänzt von der LV am 25. Mai 2016 

 

§ 1  Name, Sitz, Geschäftsjahr 

Der Verein führt den Namen Allgemeiner 
Deutscher Fahrrad-Club, Landesverband 
Bremen (ADFC Bremen) e.V. und hat 
seinen  Sitz in Bremen. 

 

§ 2  Zweck und Aufgaben 

1.  Der Verein ist eine Gliederung des 
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs 
(Bundesverband) e.V., dessen Satzung 
als verbindlich anerkannt wird. Er hat den 
Zweck, unabhängig und parteipolitisch 
neutral  

a) im Interesse der Allgemeinheit den 
Fahrradverkehr und die Belange unmoto-
risierter Verkehrsteilnehmer und –teiln-
ehmerinnen jeden Alters zu fördern, 
durch Werbung und sonstige geeignete 
Maßnahmen für die weitere Verbreitung 
des Fahrrades zu sorgen und damit die 
öffentliche Gesundheitspflege, den Um-
weltschutz, die Jugend- und Altenhilfe, 
die Unfallverhütung, die Kriminalpräventi-
on sowie das bürgerschaftliche Engage-
ment zugunsten gemeinnütziger Zwecke 
zu fördern,  

b) die Bevölkerung im Gebrauch von 
Fahrrädern im täglichen Nahverkehr und 
zu Erholungszwecken zu beraten, auszu-
bilden und durch Informationen, Bil-
dungsangebote und durch sonstige 
geeignete Dienstleistungen zu unterstüt-
zen und damit Erziehung, Volksbildung, 
Verbraucherberatung und Verbraucher-
schutz zu fördern.  

2.  Der Satzungszweck wird verwirklicht 
insbesondere durch :  

a)  Zusammenarbeit mit Behörden, 
Mandatsträgern, Organisationen und der 
Öffentlichkeit zur Verbesserung der 
rechtlichen, verkehrstechnischen und 
gesellschaftlichen Grundlagen und Mög-
lichkeiten des Fahrradverkehrs, 

b)  Entwicklung, Verbreitung oder Unter-
stützung von Konzepten und Bestrebun-
gen zur Anhebung des Anteils des Fahr-
rads am Gesamtverkehr und zur Ver-
kehrsberuhigung in Wohn- und Erho-
lungsgebieten, 

c)  Zusammenarbeit mit anderen Verei-
nen, Bürgerinitiativen, Organisationen 
und Einzelpersönlichkeiten im In- und 
Ausland, die sich dem Umwelt- und 
Naturschutz, der Verkehrsberuhigung 
und der Verkehrssicherheit, der Verbes-
serung städtischer Lebensbedingungen, 
der Jugendarbeit, der Gesundheit und 
dem Verbraucherschutz widmen, 

d)  Veranlassung und Durchführung von 
Forschungsarbeiten, Seminaren und 
Tagungen, die Sammlung und Auswei-
tung von Erfahrungen, die Herausgabe 
und Veranlassung von Veröffentlichun-
gen allein oder in Gemeinschaft mit 
anderen Stellen, 

e)  Organisation von Vorträgen, Schu-
lungs- und Übungsveranstaltungen 
insbesondere zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit, 

f)  Entwicklung, Förderung oder 
Durchführung von Maßnahmen zur 
Integration des Fahrrades mit dem 
öffentlichen Personenverkehr durch 
Mitbeförderung von Fahrrädern, geord-
nete und sichere Aufbewahrung von 
Fahrrädern, Vorhaltung von Mietfahrrä-
dern bei Bahnhöfen und sonstige ge-
eignete Mittel, 

g)  Maßnahmen zur Verhinderung von 
Fahrrad-Diebstählen und zur Wieder-
auffindung gestohlener Fahrräder sowie 
zur Verbesserung der Versicherungs-
bedingungen, 

h)  Förderung des Radsports als 
Volks- und Breitensport durch Zusam-
menarbeit mit Radsportvereinen oder 
gemeinschaftliche oder eigene rad-
sportliche Veranstaltungen. 

 

§ 3  Gemeinnützigkeit  

1.  Der Verein dient ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützigen Zwecken 
im Sinne des Abschnitts ‚Steuerbe-
günstigte Zwecke’ der Abgabenord-
nung.  
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

2.  Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

3.  Organen und Mitgliedern werden 
Auslagen für die satzungsgemäße 
Vereinsarbeit auf Antrag erstattet. Die 
pauschale Auslagenerstattung ist zu-
lässig. 

 

§ 4  Mitgliedschaft 

1.  Der Verein hat persönliche, korpo-
rative und fördernde Mitglieder. 

2.  Persönliche Mitglieder können alle 
natürlichen Personen werden. 

3.  Korporative Mitglieder können 
solche Vereinigungen werden, die den 
Zweck des Vereins unterstützen.  

4.  Fördernde Mitglieder können sol-
che natürlichen oder juristischen Per-
sonen, Gesellschaften oder Körper-
schaften werden, die bereit sind, den 
Zweck des Vereins ideell und materiell 
uneigennützig zu fördern. 

5.  Die Mitglieder des ADFC Bremen 
sind außerdem Mitglieder im Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad-Club (Bundesver-
band) e.V..und einer Untergliederung des 
Landesverbandes, soweit eine solche 
besteht. Die Mitgliedschaft richtet sich 
dabei nach dem vom Mitglied mitgeteilten 
aktuellen Wohnsitz, bei Körperschaften 
nach deren Sitz. Auf ausdrücklichen 
Wunsch kann sich ein Mitglied einer 
anderen Untergliederung zuordnen las-
sen. 

 

§ 5  Beginn und Ende der Mit-
gliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft eines bereits im 
Bundesland Bremen ansässigen Mit-
glieds im Verein beginnt mit der Aufnah-
me in den Allgemeinen Deutschen Fahr-
rad-Club (Bundesverband) e.V. 

2. Im übrigen beginnt die Mitgliedschaft 
eines Mitglieds des Allgemeinen Deut-
schen Fahrrad-Clubs (Bundesverband) 
e.V. im Verein mit der Mitteilung seines 
Umzugs bzw. seiner Sitzverlegung in das 
Bundesland Bremen an den Verein. 

3. Die Mitgliedschaft endet mit der 
Beendigung der Mitgliedschaft im Allge-
meinen Deutschen Fahrrad-Club (Bun-
desverband) e.V. oder mit der Mitteilung 
über Wegzug oder Sitzverlegung in einen 
anderen Landesverband. 

 

§ 6  Rechte und Pflichten der 
Mitglieder 

1.  Die persönlichen Mitglieder sind 
berechtigt, die Einrichtungen und Gegen-
stände des Vereins zu benutzen und an 
allen seinen öffentlichen Veranstaltungen 
teilzunehmen. 

2.  Alle persönlichen Mitglieder, die das 
12. Lebensjahr vollendet haben, haben 
Sitz und Stimme in einer Mitgliederver-
sammlung des Vereins, soweit nicht 
diese Satzung oder die Satzung einer 
rechtlich selbständigen Gliederung das 
Delegiertenprinzip vorsehen. Sie haben 
das aktive Wahlrecht. Minderjährige üben 
das Wahlrecht persönlich aus. Für das 
passive Wahlrecht ist in der Regel die 
Vollendung des 18. Lebensjahres Vo-
raussetzung. Die Mitgliederversammlung 
kann Ausnahmen zulassen. 

3. Korporative Mitglieder, die einer Glie-
derung des Vereins zugeordnet sind, 
haben Anspruch auf Sitz und Stimme für 
je eine Vertreterin / einen Vertreter in 
deren Mitgliederversammlung. Die Ver-
treterin/ der Vertreter hat das aktive 
Wahlrecht. Das passive Wahlrecht besitzt 
sie/er nur dann, wenn sie/er persönlich 
die Voraussetzungen des Absatzes 2 
erfüllt. 
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4.  Die Mitglieder sind verpflichtet, den 
Vereinszweck zu fördern und pünktlich 
den Beitrag entsprechend den Bestim-
mungen des ADFC (Bundesverband) e.V. 
zu bezahlen.   

 

§ 7  Organe, Gliederung 

1.  Die Organe des Vereins sind     

a)  die Landesversammlung,   

b)  der Landesvorstand. 

2.  Der Landesverband kann sich mit 
Zustimmung des Landesvorstandes in 
Kreisverbände, Orts- und Stadtteilgrup-
pen gliedern. Diese Gliederungen han-
deln in ihrem Bereich selbständig zur 
Förderung der satzungsmäßigen Ziele 
des ADFC. 

 

§ 8  Landesversammlung 

1.  Die Landesversammlung besteht aus 
den Mitgliedern des Landesverbandes. 

2.  Die Landesversammlung bestimmt 
eine Versammlungsleitung, beschließt 
über alle Verbandsangelegenheiten und 
Satzungsänderungen; ihre regelmäßigen 
Aufgaben sind: 

a)  Entgegennahme des Geschäfts- und 
Kassenberichts des Vorstands sowie des 
Berichts der Rechnungsprüfer, 

b)  Beschlussfassung über die Entlas-
tung des Vorstands, 

c)  Beschlussfassung über den Haus-
haltsplan, 

d)  Wahl des Vorstandes und der Rech-
nungsprüfer, 

e)  Wahl der Delegierten zum Hauptaus-
schuss des ADFC (Bundesverband), 

f)  Wahl der Delegierten zur Bundes-
hauptversammlung des ADFC. 

3.  Die Landesversammlung wird vom 
Landesvorstand unter Einhaltung einer 
Frist von zwei Wochen schriftlich zu-
sammen mit einem Vorschlag für die 
Tagesordnung mindestens einmal im 
Kalenderjahr einberufen. Die Einberufung 
kann auch in der Vereinszeitschrift be-
kannt gemacht werden; die Zeitschrift 
muss dann allen Mitgliedern unter Einhal-
tung der zweiwöchigen Frist zugestellt 
werden. Außerordentliche Landesver-
sammlungen finden statt auf Beschluss 
des Landesvorstandes oder auf schriftli-
chen, Zweck und Gründe enthaltenden 
Antrag von mindestens 10 % ihrer Mit-
glieder. Für außerordentliche Landesver-
sammlungen gilt eine Einberufungsfrist 
von zwei Wochen. Diese beginnt stets mit 
der Aufgabe der Einladung zur Post. Die 
Einladung soll, bei Satzungsänderungen 
muss sie, den vorgesehenen Gegenstand 
der Beschlussfassung enthalten. 

4.  Antragsberechtigt zur Landesver-
sammlung sind alle ihre Mitglieder. Die 
Antragsfrist beträgt eine Woche. Verspä-

tete Anträge bedürfen der Zulassung 
der Landesversammlung.  

5.  Die Landesversammlung ist be-
schlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß 
einberufen wurde. Entschieden wird im 
Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. 
Stimmenthaltungen bleiben daher 
außer Betracht. Stimmengleichheit gilt 
als Ablehnung. Bei satzungsändernden 
Beschlüssen ist jedoch eine Zwei-
Drittel-Mehrheit der Stimmen der er-
schienenen Mitglieder erforderlich.  

6.  Jedes Mitglied der Landesver-
sammlung hat eine Stimme. Die Mit-
glieder können ihr Stimmrecht schrift-
lich auf ein anderes Mitglied übertra-
gen; ein Mitglied darf höchstens zwei 
Stimmen abgeben.  

7.  Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr 
als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten hat. Hat niemand 
mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten, so findet 
zwischen den beiden Kandidat/innen, 
die das beste und das zweitbeste 
Ergebnis erzielt haben, eine Stichwahl 
statt. Gewählt ist dann die Kandidatin/ 
der Kandidat, die/der die meisten 
Stimmen erhält. 

8.  Die Landesversammlung tagt öf-
fentlich. Die Öffentlichkeit kann ausge-
schlossen oder beschränkt werden. Die 
Art der Beschlussfassung bestimmt die 
Versammlungsleitung. Die Beschluss-
fassung muss schriftlich erfolgen, wenn 
ein Viertel der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder dies beantragt.  

9.  Von der Landesversammlung ist 
ein Protokoll anzufertigen, das die 
Beschlüsse der Landesversammlung 
wiedergibt. Das Protokoll ist von einem 
Mitglied der Versammlungsleitung und 
einem Mitglied des Landesvorstandes 
zu unterzeichnen. 

 

§ 9  Landesvorstand 

1.  Dem Landesvorstand obliegen die 
Führung der laufenden Geschäfte, die 
Durchführung der Beschlüsse der 
Landesversammlung, alle Angelegen-
heiten von übergreifender Bedeutung 
sowie die Verbindung zu anderen 
Landesverbänden und zum Bundes-
verband. 

2.  Der Landesvorstand besteht aus 
der/dem Landesvorsitzenden und zwei 
bis acht Stellvertreterinnen/ Stellvertre-
tern. Eine Stellvertreterin/ein Stellver-
treter ist für den Bereich Finanzen 
zuständig. 

3.  Die Mitglieder des Landesvorstan-
des werden von der Landesversamm-
lung für die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Sie bleiben solange im Amt, 
bis eine Neuwahl erfolgt ist. Vorzeitige 
Abwahl durch ein konstruktives Miss-
trauensvotum ist in jeder Landesver-
sammlung möglich.  

4.  Die/der Landesvorsitzende allein 
oder zwei Stellvertreter/innen gemeinsam 
vertreten den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich. Dabei sind die Be-
schlüsse der Landesversammlung und 
des Landesvorstandes maßgebend. 

5.  Der Landesvorstand kann für die 
Bewältigung der laufenden Geschäfte 
eine Geschäftsstelle einrichten,  Mitarbei-
terinnen/Mitarbeiter einstellen und diesen 
Aufgaben, Befugnisse und Vollmachten 
übertragen. 

 

§ 10 Auflösung 

1.  Die Auflösung des Vereins erfolgt 
durch die Landesversammlung. In der 
Sitzung, die über die Auflösung beschlie-
ßen soll, müssen mindestens 50 % der 
Stimmberechtigten anwesend sein. Der 
Auflösungsbeschluss bedarf der Zustim-
mung von 75 % der Anwesenden. Sind 
diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so 
kann frühestens zwei Monate später in 
einer neuen Landesversammlung mit 
einer Mehrheit von 75 % ihrer anwesen-
den Mitglieder die Auflösung beschlossen 
werden. Auf diese Bestimmungen ist in 
der Einladung besonders hinzuweisen. 

2.  Nach beschlossener Auflösung bleibt 
der Vorstand im Sinne des § 26 BGB 
solange im Amt, bis nach Abdeckung 
aller Verbindlichkeiten das Vermögen des 
Vereins auf den Vermögensnachfolger 
übertragen ist.  

3.  Bei Auflösung des Vereins oder bei 
Wegfall seiner bisherigen steuerbegün-
stigten Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an den Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Club (Bundesverband) e. V., der 
es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden 
hat. 

 

§ 11 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Juli.2013 in 
Kraft und ersetzt die Satzung in der 
Fassung vom 1. Januar 2010. 


